
Teilnahmebedingungen, Technisches
Regelwerk

& Haftungsausschluss
Veranstaltung: Stammheimer Seifenkistenrennen

Veranstalter: TV Stammheim 1895 e.V. Datum: 13. Juni 2026

A. ALLGEMEINE TEILNAHMEBEDINGUNGEN

§ 1 Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 8 Jahren. Teilnehmer unter 18 Jahren benötigen zwingend die
schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten (siehe Abschnitt D). Ein Team be-
steht aus mindestens einem Piloten und maximal 4 weiteren Teammitgliedern (Konstrukteure/Mechaniker).
Pro Rennlauf sitzen nur eine oder zwei Personen in der Seifenkiste.

§ 2 Anmeldung & Startgebühr

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das offizielle Anmeldeformular des Veranstalters. Die An-
meldung wird erst mit Eingang der Startgebühr gültig. Bei fehlgeschlagenem Lastschrifteinzug oder
Nichtzahlung behält sich der Veranstalter vor, das entsprechende Team vom Rennen auszuschließen.
Bei Nichtantritt erfolgt keine Rückerstattung der Startgebühr, es sei denn, die Veranstaltung wird vom
Veranstalter abgesagt. Eine erfolgreiche Abmeldung des Teams vom Rennen ist nur innerhalb von 14
Tagen nach dem Anmeldeeingang zulässig. Eine Kostenrückerstattung ist danach ausgeschlossen.

§ 3 Alkohol & Drogen

Für alle Piloten gilt absolutes Alkohol- und Drogenverbot (0,0 Promille) vor und während des Rennens.
Zuwiderhandlungen führen zur sofortigen Disqualifikation des gesamten Teams. Den Anweisungen der
Rennleitung und der Streckenposten ist jederzeit Folge zu leisten.
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B. TECHNISCHES REGELWERK (BAUVORSCHRIFTEN)

Um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten, müssen alle teilnehmenden Seifenkisten folgende
technische Anforderungen erfüllen. Kisten, die diese Kriterien nicht erfüllen, werden bei der technischen
Abnahme am Renntag nicht zugelassen.

§ 4 Antrieb & Maße

Die Seifenkiste darf keinen eigenen Antrieb besitzen (keine Motoren, Pedale, Segel, Pyrotechnik o.ä.).
Sie wird ausschließlich durch Schwerkraft (Hangabtrieb) bewegt. Es gibt keine strengen Vorgaben zu
Länge und Breite, das Fahrzeug muss jedoch stabil konstruiert sein und auf die Rennstrecke (Korntaler
Straße) passen. Das Fahrzeug muss mindestens 3 Räder haben und lenkbar sein.

§ 5 Bremsen (Sicherheitskritisch)

Jede Seifenkiste muss über eine funktionstüchtige, vom Fahrerplatz aus gut erreichbare Bremse verfü-
gen. Die Bremse muss so konstruiert sein, dass sie das Fahrzeug inkl. Fahrer aus voller Fahrt sicher und
spurtreu zum Stehen bringt. Bremsvorrichtungen, die nur aus „Schuhsohlen auf dem Asphalt“ bestehen,
sind streng verboten.

§ 6 Lenkung & Karosserie

Die Lenkung muss stabil und spielfrei sein. Eine Lenkung nur mittels Seilzügen (in der Hand gehalten) ist
verboten. Scharfe Kanten, hervorstehende Schrauben, Spitzen oder splitternde Materialien (z.B. dünnes
Glas/Plexiglas) sind am gesamten Außenbereich des Fahrzeugs verboten, um Verletzungsgefahren bei
Kollisionen zu minimieren.

§ 7 Schutzkleidung

Es besteht strikte Helmpflicht. Zugelassen sind geprüfte Fahrradhelme, Motorradhelme oder Skater-
helme mit fester Schale. Es wird das Tragen von fester Kleidung (lange Hose, langes Oberteil), festem
Schuhwerk und Handschuhen dringend vorgeschrieben. Ohne Schutzkleidung erfolgt kein Start.
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C. HAFTUNGSAUSSCHLUSS & RISIKOERKLÄRUNG

§ 8 Haftungsausschluss des Veranstalters

Die Teilnahme am Seifenkistenrennen erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. Der Veranstalter
(TV Stammheim 1895 e.V.), seine Organe, Helfer, Vertreter sowie die Eigentümer der genutzten Flächen
übernehmen keine Haftung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die im Zusammenhang mit
der Veranstaltung entstehen.

Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung des Veranstalters oder
seiner Erfüllungsgehilfen beruhen. Für sonstige Schäden haftet der Veranstalter nur bei Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit. Der Veranstalter übernimmt keine Obhutspflicht für die eingebrachten Fahrzeuge,
Garderobe und Gegenstände der Teilnehmer.

§ 9 Haftung des Teilnehmers & Versicherungspflicht

Der Teilnehmer (bzw. bei Minderjährigen dessen Erziehungsberechtigte) trägt die alleinige zivil- und
strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm oder seinem Fahrzeug verursachten Schäden. Er haf-
tet uneingeschränkt für alle Schäden, die er dem Veranstalter, anderen Teilnehmern oder Dritten (z.B.
Zuschauern) zufügt.

Versicherungspflicht: Der Veranstalter setzt voraus, dass jeder Teilnehmer über eine gültige Privathaft-
pflichtversicherung (ggf. inkl. Unfallversicherung) verfügt, die Schäden im Rahmen dieser Veranstaltung
abdeckt. Mit der Anmeldung und Unterschrift bestätigt der Teilnehmer bzw. der Erziehungsberechtigte
das Bestehen eines solchen Versicherungsschutzes.

Freistellungserklärung: Wird der Veranstalter (TV Stammheim 1895 e.V.) von Dritten auf Ersatz von
Schäden in Anspruch genommen, die durch einen Teilnehmer verursacht wurden, so stellt der Teilneh-
mer (bzw. dessen Erziehungsberechtigte) den Veranstalter im Innenverhältnis von allen Ansprüchen
sowie den Kosten der Rechtsverfolgung auf erstes Anfordern frei.

§ 10 Bild- und Tonrechte

Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Veranstaltung
gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews ohne Vergütungsanspruch im Internet (Webseite, So-
cial Media), in Printmedien und für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins genutzt, verbreitet und
veröffentlicht werden dürfen.

§ 11 Technische Abnahme

Vor dem Start findet eine technische Abnahme durch die Rennleitung statt. Der Rennleitung steht das
alleinige Entscheidungsrecht zu, Fahrzeuge aus Sicherheitsgründen vom Start auszuschließen. Ein An-
spruch auf Rückerstattung der Startgebühr besteht in diesem Fall nicht.
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D. EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG & UNTERSCHRIFT

Hiermit bestätige ich, dass ich die Teilnahmebedingungen, das technische Regelwerk und insbesonde-
re den Haftungsausschluss (Abschnitt C, § 8 und § 9) vollständig gelesen und verstanden habe. Ich
erkenne diese Bedingungen mit meiner Unterschrift uneingeschränkt an. Ich bestätige zudem, dass für
den Teilnehmer eine gültige Haftpflichtversicherung besteht.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort, Datum Unterschrift des Teilnehmers

(bei Fahrern ab 18 Jahren)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort, Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten

(Pflicht bei minderjährigen Teilnehmern)

Hinweis: Dieses Dokument muss am Renntag bei der Akkreditierung im Original unterschrieben vorgelegt werden.
Ohne Unterschrift erfolgt keine Starterlaubnis.
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